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um den Sperraufwand zu vermeiden (die
Auszahlung von Null ist besser als die negative

Auszahlung des Sperraufwands). Für
den Fall hingegen, dass der Gegner tatsächlich

aufklärt, würden wir es vorziehen, die

Sperre zu errichten (die Verluste wären
schwerwiegender als der Sperraufwand).
Umgekehrt «erlauben» wir in diesem
einfachen (und simultanen) spieltheoretischen
Modell dem Gegner, analoge Überlegungen

aus seiner Perspektive anzustellen. Im
Falle dass wir nicht sperren, wird der Gegner

ungestört aufklären; auch im Falle dass

wir sperren, wird der Gegner es vorziehen,
aufzuklären, weil - in diesem Beispiel - die

Aufklärungsresultate seine partiellen
Verluste überwiegen. Insgesamt ist also - bei
beidseitig sogenannt «rationalem» Verhalten

- damit zu rechnen, dass wir im linken,
oberen Feld landen, wo wir sperren und
der Gegner aufklärt. Dies ist das einzige der
vier Felder, wo weder der Gegner noch wir
von unserem Entschluss abweichen wollten,

wenn wir den Entschluss des andern
bereits kennen würden. Der Kommandant
unserer Batterie würde also damit rechnen,
dass sich aus dem Zusammenwirken seiner
Überlegungen mit jenen des Gegners diese

Lösung einstellt und sich deshalb dafür
entscheiden, im geschilderten Fall eine Sperre
errichten zu lassen.

Zusammenfassung

Der Einbezug spieltheoretischer Ansätze
kann das Denken in Alternativen und
die Beurteilung der feindlichen
Möglichkeiten unterstützen. Natürlich kann
die Realität der Verteidigung eines
Bereitschaftsraumes nicht so einfach typologisiert
werden. Doch auch die Spieltheorie kennt
zahlreiche Methoden und Gleichgewichtsbegriffe,

etwa zur Analyse sequentieller
strategischer Situationen im Zeitablauf
oder zur Analyse von Situationen mit
Unsicherheit und Risiken. Es ist deshalb zu

vermuten, dass militärische Taktik und
Spieltheorie einiges voneinander profitieren

könnten. Die Anwendung spieltheoretischer

Konzepte ermöglicht insbesondere,

die Interdependenz der eigenen und
gegnerischen Entschlüsse zu erfassen und
innerhalb der Beurteilung der eigenen und
feindlichen Möglichkeiten neue Fragen zu
stellen: nicht nur «Was kann der Gegner
machen?», sondern auch Fragen vom Typ
«Was wird der Gegner machen, wenn ich das

oder das mache?» Schon bei Clausewitz galt
die zutreffende Analyse des Bedingungsrahmens

sowie der eigenen und
gegnerischen Stärken und Schwächen als

entscheidend für den Erfolg.
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Stellungnahme des Forums Jugend und Armee
Schweiz zum SIPOL B 2000

Allgemeines
Das Forum Jugend und Armee Schweiz

(FJA Schweiz) begrüsst die allgemeine
Stossrichtung des sicherheitspolitischen
Berichtes 2000. Die Aufteilung in die Bereiche
Armee und Bevölkerungsschutz eröffnet die
Chance, Doppelspurigkeit zu bereinigen,
die im Bereich der Existenzsicherung
zwischen Bund und Kantonen bestehen. Wir
sind aber auch der Auffassung, dass es
verfehlt wäre, den Auftrag der Armee auf die
Bereiche Friedensforderung und
Kriegsverhinderung zu beschränken. Gerade im
Bereich der Katastrophenhilfe und der
subsidiären Sicherungseinsätze hat die Armee in
jüngster Vergangenheit viel geleistet, und es

wäre wenig sinnvoll, diese Bereiche aufzugeben

und damit eine Chance zu vergeben,
der Armee ein zeitgemässes Image zu
verschaffen.

Der neue Sicherheitsbericht nährt aber
auch die Vorstellung, es müsse nun die
gesamte Sicherheitspolitik und die gesamte
Armee neu strukturiert werden. Eine klare

Prioritätensetzung ist nötig, was kurzfristig,
was mittelfristig und was langfristig revidiert
werden muss. Dabei sind die beiden Faktoren

sicherheitspolitischer Handlungsbedarf und
politische Realisierbarkeit zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund erhält eine allfällige

vorgezogene Teilrevision des Militärgesetzes -
in der Absicht, bewaffnete Einheiten ins Ausland

zu schicken - eine besondere Bedeutung.
Es muss vermieden werden, dass man sicher-

heitspolitisch Unnötiges realisiert, Nötiges
aber nicht realisiert, weil man den Weg des

geringsten Widerstandes gehen will oder sich

unnötig selber unter Zeitdruck gesetzt hat.

Weiter darf aufgrund des nächsten Reformschrittes

nicht vergessen werden, dass auch
2000 noch eine Armee nach dem System der
Armee 95 funktionieren soll. Die vom FJA
Schweiz schon längst eingeforderten Garantiearbeiten

im Bereich der Ausbildung 95 dürfen
nicht erst mit der Armee XXI umgesetzt
werden. Hier besteht zurzeit der grösste
Handlungsbedarf.

Leitgedanken zu den neuen Wehrmodellen
Das FJA Schweiz hat die folgenden Postula-

te aufgestellt, die mit den neuen Wehrmodellen
berücksichtigt werden sollen:

- Mehr Flexibilität in der Frage der Zuteilung,

insbesondere auch des Wechsels der
Einteilung im Verlaufe der Dienstpflicht
- Besser abgestützte Entscheide bei der Zuteilung

der Wehrpflichtigen durch verlängerte
Aushebung

- Aufgabe des Systems «Lehrlinge bilden
Lehrlinge aus» durch den Einsatz von
Zeitsoldaten.

Besonders die Aushebung muss im
Vergleich zu heute eine qualitative und quantitative

Steigerung erfahren. Sie sollte
mindestens zwei Tage dauern und danach der
Grundsatzentscheid gefällt werden, ob der
Wehrpflichtige der Armee oder dem
Bevölkerungsschutz zugewiesen werden soll.

Gleichzeitig soll auch der provisorische
Entscheid gefällt werden, welcher Truppengattung

bzw. welchem Bereich im
Bevölkerungsschutz der Wehrpflichtige zugeteilt
werden soll. Der definitive Entscheid über
Truppengattung und Funktion soll erst nach

einer weiteren Phase (entsprechend der

heutigen 3-wöchigen allgemeinen
Grundausbildung) gefällt werden. Danach schliesst

die fachspezifische Ausbildung an. In der
letzten Phase der Dienstleistung sollte es neu
möglich sein, seine Dienstzeit am Stück zu
leisten. Die Möglichkeit des «Durchdienens»

ist aus unserer Sicht sehr zu begrüssen. Eine
dadurch bedingte allfällige Teilrevision der
Bundesverfassung - mit der Gefahr des

Scheiterns im Referendum - ist ein Grund
mehr, bei der Planung der Armee XXI nicht
voreilig vorzugehen, um nicht ähnliche
Fehler wie bei der Armee 95 zu begehen.
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